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B E K A N N T M A C H U N G

INKRAFTTRETEN DER 8. VEREINFACHTEN 
ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 195 
– LANGEN DONK – IM BEREICH DREFFDONK 21
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom 
05.10.2016

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 
beschlossen:

a) Der Bebauungsplan Nr. 195 – Langen Donk – wird im ver-
einfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
gemäß Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
in der derzeit gültigen Fassung nach Maßgabe der 8. verein-
fachten Änderung geändert.

b) Die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 195 
– Langen Donk – wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 41 Abs. 1 Buchst. g) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO) gemäß Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fas-
sung als Satzung beschlossen.

c) Der Begründung zur 8. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 195 – Langen Donk – gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 
wird zugestimmt.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung 
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB geändert.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 8. vereinfachte Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 195 – Langen Donk – gemäß § 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwe-
sen, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 209,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Hinweise
Gemäß
a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a) Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

zu b) Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung
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§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-planes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c) Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Be-
stimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 5. Oktober 2016
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

B E K A N N T M A C H U N G

INKRAFTTRETEN DER 3. VEREINFACHTEN 
ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 74 
– GLADBACHER STRASSE / LEHMHEIDE –
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom
05.10.2016

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 
beschlossen:

a) Der Bebauungsplan Nr. 74 – Gladbacher Straße/Lehmheide – 
wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch 
(BauGB) gemäß Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung nach Maßgabe der 
3. vereinfachten Änderung geändert.

b) Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 74 
– Gladbacher Straße/Lehmheide – wird gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Buchst. g) der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) gemäß 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der 
derzeit gültigen Fassung als Satzung beschlossen.

c) Der Begründung zur 3. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 74 – Gladbacher Straße/Lehmheide – gemäß 
§ 9 Abs. 8 BauGB wird zugestimmt.

d) Der am 28. April 1994 vom Rat der Stadt Krefeld gefasste Ein-
leitende Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
611 – südlich Lehmheide/östlich Heideckstraße – wird im 
Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 74 aufgehoben.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung 
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB geändert.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 74 – Gladbacher Straße / Lehmheide – 
gemäß § 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwe-
sen, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 209,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.
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Hinweise
Gemäß
a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a) Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

zu b) Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c) Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfah¬ren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 5. Oktober 2016
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

B E K A N N T M A C H U N G

INKRAFTTRETEN DER 1. VEREINFACHTEN 
ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 690 
– NÖRDLICH GERMANIASTRASSE ZWISCHEN 
GROTENBURGSTRASSE UND ROTT – 
IM BEREICH HINTER ROTT 112
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom
05.10.2016

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 
beschlossen:

a) Der Bebauungsplan Nr. 690 – nördlich Germaniastraße 
zwischen Grotenburgstraße und Rott – wird im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) gemäß 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der 
derzeit gültigen Fassung nach Maßgabe der 1. vereinfachten 
Änderung geändert.

b) Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 690 
– nördlich Germaniastraße zwischen Grotenburgstraße und 
Rott – wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit 
§ 41 Abs. 1 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) gemäß Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung 
als Satzung beschlossen.

c) Der Begründung zur 1. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 690 – nördlich Germaniastraße zwischen 
Grotenburgstraße und Rott – gemäß § 9 Abs. 8 BauGB wird 
zugestimmt.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gül-
tigen Fassung und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich be-
kannt gemacht.

Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB geändert.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 690 – nördlich Germaniastraße zwi-
schen Grotenburgstraße und Rott – gemäß § 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwe-
sen, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 209,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Hinweise
Gemäß
a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW
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wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a) Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

zu b) Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-planes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c) Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 5. Oktober 2016
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

B E K A N N T M A C H U N G

INKRAFTTRETEN DER 3. VEREINFACHTEN ÄN-
DERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 623/I 
– ZWISCHEN HAFENSTRASSE, GLINDHOLZ-
STRASSE, CRÖN UND MAYBACHSTRASSE – 
IM BEREICH GLINDHOLZSTRASSE 14
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom
05.10.2016

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 
beschlossen:

a) Der Bebauungsplan Nr. 632/I – zwischen Hafenbahn, Glind-
holzstraße, Crön und Maybachstraße – wird im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) gemäß 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der 
derzeit gültigen Fassung nach Maßgabe der 2. vereinfachten 
Änderung geändert.

b) Über die im Bebauungsplanverfahren vorgebrachten Stellung-
nahmen zur 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 632/I – zwischen Hafenbahn, Glindholzstraße, Crön und 
Maybachstraße – wird im Sinne der Begründung zur Vorlage 
entschieden. Den Stellungnahmen wird teilweise gefolgt.

c)  Die 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 632/I 
– zwischen Hafenbahn, Glindholzstraße, Crön und Maybach-
straße – wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit 
§ 41 Abs. 1 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) gemäß Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung 
als Satzung beschlossen.

d) Der Begründung zur 2. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 632/I – zwischen Hafenbahn, Glindholzstra-
ße, Crön und Maybachstraße – gemäß § 9 Abs. 8 BauGB wird 
zugestimmt.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land 
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Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung 
und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB geändert.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 632/I – zwischen Hafenbahn, Glind-
holzstraße, Crön und Maybachstraße – gemäß § 10 BauGB in 
Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwe-
sen, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 209,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Hinweise

Gemäß
a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:
zu a) Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 

Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

zu b) Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungs-planes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c) Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 5. Oktober 2016
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

B E K A N N T M A C H U N G

INKRAFTTRETEN DER 3. VEREINFACHTEN 
ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 412 
– NÖRDLICH BUSCHSTRASSE/ WESTLICH 
ENGERSTRASSE – IM BEREICH 
ENGERSTRASSE 83
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom
05.10.2016

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 
beschlossen:

a) Der Bebauungsplan Nr. 412 – nördlich Buschstraße / westlich 
Engerstraße – wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Bau-
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gesetzbuch (BauGB) gemäß Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung nach Maßgabe 
der 3. vereinfachten Änderung geändert.

b) Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 412 
– nördlich Buschstraße / westlich Engerstraße – wird gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Buchst. g) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) gemäß 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der der-
zeit gültigen Fassung als Satzung beschlossen.

c) Der Begründung zur 3. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 412 – nördlich Buschstraße/ westlich Engerstra-
ße – gemäß § 9 Abs. 8 BauGB wird zugestimmt.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 
1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeinde-ordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB geändert.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 412 – nördlich Buschstraße/westlich 
Engerstraße – gemäß § 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwe-
sen, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 209,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Hinweise
Gemäß

a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:
 

zu a) Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

 

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

 

zu b) Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

 

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

 

zu c) Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung

 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Krefeld, den 5. Oktober 2016
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer



71. Jahrgang Nr. 41 | Donnerstag, 13. Oktober 2016 Seite 221

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 0 21 51 86 14 02 | FAX 86 14 10 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
B E K A N N T M A C H U N G

INKRAFTTRETEN DER 3. VEREINFACHTEN 
ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 523 
– ZWISCHEN A 524 / A 57 UND AM 
HOLDERSPFAD / AM BÖTTERSHOF –
Bekanntmachungsanordnung des Oberbürgermeisters vom
05.10.2016

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 
beschlossen:

a) Der Bebauungsplan Nr. 523 – zwischen A 524 / A 57 und Am 
Holderspfad / Am Böttershof – wird im vereinfachten Verfah-
ren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) gemäß Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gülti-
gen Fassung nach Maßgabe der 3. vereinfachten Änderung 
geändert.

b) Über die im Bebauungsplanverfahren vorgebrachten Stel-
lungnahmen zur 3. vereinfachten Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 523 – zwischen A 524 / A 57 und Am Holderspfad / 
Am Böttershof – wird im Sinne der Begründung zur Vorlage 
entschieden. Den Stellungnahmen wird nicht gefolgt.

c) Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 523 
– zwischen A 524 / A 57 und Am Holderspfad / Am Böt-
tershof – wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit 
§ 41 Abs. 1 Buchst. g) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) gemäß Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung 
als Satzung beschlossen.

d) Der Begründung zur 3. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 523 – zwischen A 524 / A 57 und Am Holders-
pfad / Am Böttershof – gemäß § 9 Abs. 8 BauGB wird zuge-
stimmt.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 
1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO öffentlich bekannt 
gemacht.

Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB geändert.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 523 – zwischen A 524 / A 57 und Am 
Holderspfad / Am Böttershof – gemäß § 10 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung beim Oberbürgermeis-
ter der Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwe-
sen, Friedrichstraße 25, 47798 Krefeld, Zimmer 209,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen ebenfalls dort Auskunft erteilt.

Zur besseren Orientierung ist das Bebauungsplangebiet in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Hinweise

Gemäß
a) § 44 Abs. 5 BauGB
b) § 215 Abs. 2 BauGB
c) § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a) Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

zu b) Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

zu c) Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung
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§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Be-
stimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 5. Oktober 2016
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

2. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER SATZUNG 
ÜBER DIE ERHEBUNG EINER 
ZWEITWOHNUNGSSTEUER IN DER 
STADT KREFELD 
vom 07.10.2016

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 und 76 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), in der zur Zeit 
gültigen Fassung, der §§ 20, 21 und 22 des Bundesmeldegeset-
zes (BMG) vom 03.05.2013 (BGBl. I S. 1084) sowie der §§ 1 bis 3 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) - jeweils in der 
zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung geltenden Fassung 
– hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 29.09.2016 
folgende 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Krefeld vom 19.06.2015, 
zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Kre-
feld vom 06.05.2016, beschlossen:

Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in 
der Stadt Krefeld vom 19.06.2015 (Krefelder Amtsblatt Nr. 26 vom 
25.06.2015, S. 216 ff.) in der Fassung der 1. Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
in der Stadt Krefeld vom 06.05.2016 (Krefelder Amtsblatt Nr. 19 
vom 12.05.2016, S. 112) wird wie folgt geändert:

§ 1

§ 2 wird wie folgt geändert:
(1) In Absatz (1) lit. a) werden die Wörter „Meldegesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen durch das Wort „Bundesmeldege-
setzes“ ersetzt.

(2) In Absatz (2) Satz 1 werden die Wörter „Nordrhein-Westfäli-
schen Meldegesetzes“ durch das Wort „Bundesmeldegeset-
zes“ ersetzt.

(3) In Absatz (2) Satz 2 werden die Wörter „Nordrhein-Westfäli-
schen Meldegesetzes“ durch das Wort „Bundesmeldegeset-
zes“ ersetzt.

(4) In Abs. (3) Satz 1 werden die Wörter „Nordrhein-Westfälischen 
Meldegesetzes“ durch das Wort „Bundesmeldegesetzes“ er-
setzt.

(5) In Abs. (3) Satz 2 werden die Wörter „Nordrhein-Westfäli-
schen Meldegesetzes“ durch das Wort „Bundesmeldegeset-
zes“ ersetzt.

§ 2
Es wird als § 2 a eine neue Satzungsbestimmung mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

§ 2a  Hauptwohnung 
Hauptwohnung im Sinne dieser Satzung ist jede Wohnung, die 
der Steuerpflichtige tatsächlich vorwiegend benutzt, was regel-
mäßig durch die Anmeldung als Hauptwohnung (§ 21 Bundes-
meldegesetz) dokumentiert wird.

§ 3

§ 8 wird wie folgt geändert:
In Absatz (3) werden die Wörter „Nordrhein-Westfälischen Mel-
degesetzes“ durch das Wort „Bundesmeldegesetzes“ ersetzt.

§ 4

§ 9 wird wie folgt geändert:

In Absatz (1) wird das Wort „Meldegesetzes“ durch das Wort  
„Bundesmeldegesetzes“ ersetzt.

§ 5

§ 11 erhält folgende Fassung:

§ 11 Auskunftspflichten Grundstückseigentümer, Wohnungsei-
gentümer oder -geber sowie Hausverwalter im Sinne des §§ 20 ff. 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und sonstige Personen sind 
auf Anfrage zur Mitteilung über die Person des Steuerpflichtigen 
und zur Mitteilung aller für die Steuererhebung erforderlichen 
Tatbestände verpflichtet (§ 12 Abs. 1 KAG NRW i.V.m. § 93 AO).“

§ 6

§ 13 wird wie folgt geändert:
(1) In Absatz (1) werden die Worte „§ 16 Abs. 3 MG NRW“ durch 

die Wörter „§ 37 Bundesmeldegesetz“ und die Wörter „§ 31 
Abs. 1 MG NRW“ durch die Wörter „§ 34 Abs. 1 Bundesmelde-
gesetz“ ersetzt.

(2) In Absatz (1) wird in der Aufzählung zu 12. das Wort „Über-
mittlungssperren“ durch die Wörter „Auskunftssperren und 
bedingte Sperrvermerke“ ersetzt.

(3) In Absatz (1) werden nach der Aufzählung die Wörter „Einrich-
tung einer Übermittlungssperre“ durch die Wörter „Einrich-
tung beziehungsweise Beendigung einer Auskunftssperre 
oder eines bedingten Sperrvermerkes “ ersetzt.

§ 7

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Hinweis:
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung gegenüber der Stadt Krefeld 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Krefeld, den 07.10.2016
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
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NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

14.10. – 16.10.2016 
Paul Meulendick GmbH 
Im Witschen 38 A | 47807 Krefeld
39 12 07

21.10. – 23.10.2016
Trunz GmbH
Magdeburger Straße 25 | 47800 Krefeld
47 50 88

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19 700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

0800 111 0 111 und 0800 111 0 222

TELEFONSEELSORGE

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter der Telefon-Nr. 0700 84374666 zu erreichen.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833
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